
 

   
Öffnungszeiten: 

Mo.–Fr. ........... 9:00–12:00 Uhr 
Di. ................. 13:00–16:00 Uhr 
Do. ................ 13:00–18:00 Uhr 
 
 
 

 
Anträge und Schriftsätze, für die durch Rechtsvorschrift Schriftform 
angeordnet ist, können in elektronischer Form mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur rechtswirksam unter der E-Mail-Adresse 
landratsamt@vogtlandkreis.de eingereicht werden. Bitte geben Sie in 
diesem Fall unbedingt ihre postalische Anschrift mit an. 
 
 

 

   
  Dienststelle Plauen 

Jugendamt 
SG Wirtschaftliche Jugendhilfe 

An alle Eltern im Vogtlandkreis 
 
 

 Postplatz 5 
08523 Plauen 

mit einer Bewilligung zur Übernahme 
von Elternbeiträgen gem. § 90 SGB VIII 

  
Bearbeiter:  

Unser Zeichen:  

Telefon: +49 3741 300-3311 

Telefax: +49 3741 300-4066 

E-Mail: jugendamt@vogtlandkreis.de 

  

Datum: 31.03.2020 

  
 

Informationen des Jugendamtes zur Erstattung der Elternbeiträge für den Zeitraum 

der Schließung von Betreuungseinrichtungen infolge der Allgemeinverfügung zur 

Einstellung des Betriebs von Schulen und Kindertageseinrichtungen 

Sehr geehrte Eltern, 

vor dem Hintergrund einer Entscheidung des Sächsischen Landkreistages in Dresden sind die 

Landkreise angehalten, vorerst weiterhin die Elternbeiträge auch an die Eltern auszuzahlen. Es  ist 

vordergründig sicherzustellen, dass die Eltern in keinem Fall finanziell belastet werden sollen, sofern 

die Einziehung der Elternbeiträge im Einzelfall durch den Träger weiterhin erfolgt oder 

Daueraufträge Ihrerseits nicht rechtzeitig gestoppt werden konnten.  

Die Auszahlung der Elternbeiträge für den vollen Monat März erfolgte bereits an Sie und auch die 

weitere Auszahlung für den Monat April wird somit allumfänglich erfolgen. Mit unserer Überweisung 

entsteht jedoch kein Rechtsanspruch für Sie, zu viel gezahlte Beträge einzubehalten. 

Zu gegebener Zeit, wenn klar ist, ab wann Ihre Kinder wieder eine Kindertageseinrichtung besuchen 

dürfen und bekannt ist, für welchen genauen Zeitraum eine Beitragsaussetzung erfolgte, werden 

entsprechende Rückforderungen an Sie erfolgen müssen. Bis dahin bitten wir Sie, die ausgezahlten 

Beiträge Ihrerseits zunächst nicht zurück zu zahlen und für eine spätere Erstattung zurück zu halten.  

Gleichzeitig fordern wir Sie auf, uns zeitnah vorliegende geänderte Gebührenrechnungen oder 

Elternbeitragsbescheide der Träger für die Monate März und April 2020 zukommen zu lassen. 

Hinweis: Auch Eltern, deren Kinder sich in Notbetreuung befinden, brauchen für diese Zeiten keine 

Elternbeiträge zu leisten. 

Für Ihr Verständnis bedanken wir uns im Voraus und verbleiben 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Jugendamt 

 


